




Saß alle und ſede
Welchen

ntf 4 j Offciers
Oder“

Auſſer ihren Garviſonen begegnen nach dererſelben Paſſen
fragen und ſich ſolche unnachbleiblich vorzeigen laſſen oder die ſolches

weigernde ſur Deſerteurs halten und mit denenſelben als Mit.
Deſerteurs verfahren ſollen beyh Vermerdung der hi.rinn

determinirten ſchweren Siraffe;

Und
VDaß die auſſer ihren Garnilonen ſich beñndende Unter—

14
Olficiers und gemeine Soldaten ihre Paſſe in denen Stadten und

Deorffern welche ſie paſſiren uberall vorzeigen und unter.—
ſchreiben laſſen ſollen und zwar alles das bey Ver.

menydung der auf die Deſertion ge.
ſetzten Siraffe.

Sub Dato Berlin den 15. Septembr. 1730.

Wieve gedruckt hey Jäcob de Vries, Konigl. Preußiſ. Hof. Buchdrucker.
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Li

veltlit  Villalllye Vogh  jt-L.
u ſtat in Preuſſen c. Unſer allergnadigſter HerrS
*e haben zwar zu Verhutung der Deſertionen, und damit denen

fortzukommen durch die unterm 2. Auguſti 1722. und 4 julii 172 3. ema-
nirte Edicta geordnet und befohlen daß die Commandeurs und Officiers
von denen Regimentern denen auf Commando geſchickten oder beurtaubten

Unter. Officiers und gemeinen Soldaten Paſſe welche mit des Regi-
ments Siegel und des Officiers Petſchafft und Unterſchrifft der ſolchen
ausſtellet bedrucket und ausgefertiget ertheilen ohne dergleichen aber kein
gemeiner Soldate noch Unter. Officter auſſerhalb ſeiner Garniſon palſſiret/
ſondern alle diejenigenf welche ſich damit nicht legirimiren und ſolche Paſſe
vorzeigen konnen als Deſerteurs angeſehen auidangehalten werden jollen;
Die Erfahrung aber hat dennoch gelehret daß dieſe Præcaution den inten-
dirten Ellect noch nicht vollig gethan indem die beurlaubte Unter. Officiers
und Soldaten entweder dic Paſſe nicht haben vorzeigen wollen oder die Un.
terthanen aus Nachlaßigkeit oder unzeniger Furcht nicht ernſtlich darnach
gefraget und unablaßig auf deren Vorzeigung nicht beſtanden ſondern die.
jenigen welche ihnen guf dem Felde oden auf denen Heer. Srraſſen und an

derswo begegnet ohne die Paſſe nachzuſehen paſhren laſſen wodurch den
wiancher Deſerteur fortgekommen Se. Konigliche Majcſtät aber uber die
obangezogene Ekdicta mit allem Rachdruck  von jedermanniglich gehalten

und die Deſertionen auf alle Weiſe verhindert wiſſen wollen;
Als wiederhohlen underneueren Sie nicht allein ſothane Edicta hiemit

ſondern ſetzen ordnen und befehlen auch Krafft dieſes nochmahln ſo gnadig

als



als ernſtlich daß die UnterOfficiers und gemeine Soldaten welche auf
Commandogeſchickt oder beurlaubet werden den von ihrem commandiren-
den Officier bekommenen Paß in denen Stadten und Dorffern welche ſie
paſſiren von denen Gerichts Obrigkeiten von denen von Adel von Miagi.
ſtraten von Predigern von Schultzen oder auch von dem Kuſier im Derſfe
bey Bermeydung der auf die Deſertion arietzten Leibes  und Lebens. Sttafe
unterſchreiben laſſen auſſer dem auche ſlem geden welcher ihnen auf dem

Wege es ſey im Felde oder anderswo begegnet und nach dem Paßfraget
ſolchen ſogleich ohne eintzige Diſkcultat oder Weigerung uunler jetzt gedach.
ter Straffe vorzeigen ſollen;

Ferner wird auch allen und jeden Unterthanen in Stadten und auf den
DorÊffern hierdurch aufs nachdrucklichſte und bey Vermeydung 100. Rihlr.
oder nach Befinden anderer empfindlicher Leibes. Straffe anbefohlen wann
jemand von ihnen einen Unter Officier und Soldaten aufſſer ſeiner Garniſon,
es ſey wo es wolle antrifft denſelben ſogleich nach ſeinem Paß zu fragen ſich
ſolchen unnachlaßig zeigen zu laſſen und dabeynachzuſehen eb es damit ſeine

Richtigkeit habe und falls kein richtiger Paß vorgezeiget werden konte oder
wolte iſt es ſofort von denſelben in der nachſten Stadt oder Dorff der Obrig—
keit denen Schultzen und Geſchwornen zu melden welche dann bey ſonchem
befindenden Mangel eines richtigen Paſſes ſich des Soldaten oder Unter.
Offciers als eines Deſerreurs bemachtigen oder zu dem Ende demſelben mit
Fleißnachſetzen ihn arretiren und an die nachſte Garniſon abliefern da dann
denenjenigen welche den Deſerteur attrapiret und gelieſert die  in dem
Edicto vom 29. Januar. 1723. verſprochene 12. Rthlr. aus der Acciſe Caiſe
bezahlet werden ſollen. Ubrigens bleibet es wegen Verfolgung der Deler—
teurs bey dem unterm 3. Jan. 1724. emanirten Reglement, wornach ſich

ein jeder zu achten und ſur der geſetzten ſchweren Straffe zu huten hat.
Uhrkundlich unter Seiner Koniglichen Majeſtat eigenhandigen Unter—

ſchrifft und vorgedrucktem Jnſiegel. Gegeben Berlin den 15. Sept. 1730.

KSr. Wuülbelm.

v. Bicbahn.
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	Patent, Daß alle und jede, Welchen Unter-Officiers Oder Gemeine Soldaten, Ausser ihren Garnisonen begegnen, nach dererselben Pässen fragen, und sich solche unnachbleiblich vorzeigen lassen, oder die solches weigernde für Deserteurs halten, und mit denenselben als Mit-Deserteurs verfahren sollen, bey Vermeydung der hierinn determinirten schweren Straffe; Und Daß die ausser ihren Garnisonen sich befindende Unter-Officiers und gemeine Soldaten, ihre Pässe in denen Städten und Dörffern, welche sie passiren, übe
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